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Einzelbestimmungen nach JArbSchG 
_______________________________________________________________ 
 

'Kind ', § 2 
- Person unter ___ Jahren oder 
- wer seine ______________________  
  noch nicht erfüllt hat 
 

Vollzeitschulpflicht 

unterschiedlich geregelt wegen 'Kultur-
hoheit der Länder' 

- z.B. Bayern: __ Jahre (nicht: Klassen) 
- z.B. NRW:   __ Jahre (nicht: Klassen),  
  Hauptschulabschluss nach 9. Klasse; in  
  10. Klasse Hauptschule ist die FOS- 
  Reife möglich! 
 

Beschäftigungs-Verbot (Grundsatz) 
- 'Die Beschäftigung von __________ ist  
  verboten', § 5 (1) 
 

grds. keine ______________, § 23 (1) 1 
 

grds. max. tägl. Arbeitszeit: ____ Stun-
den, §§ 4 (1), 8 (1) 
 

   Arbeitszeit, § 4 (1) 
+ Pausen,  § 4 (2)                
= ___________________ ,  
grds. tägl. max. ___ Stunden, § 12 
 

Jugendliche dürfen grds. nur __ Tage in 
der Woche beschäftigt werden, und zwar 
grds. nur von ________ bis _______,  
§§ 15, 16, 17 (viele Ausnahmen!) 
 

Freistellung u.a. an dem Arbeitstag, der 
der ______________ Abschlussprüfung 
_______________ vorangeht, § 10 (1) 2 
 
 
 
 
 
 
 

Berufsschul-Freistellung, § 9,  
- vor einem vor __ Uhr beginnenden Un- 
  terricht (Diese Regelungen gilt auch 
für über 18-Jährige, sofern sie berufs-
schulpflichtig sind.) 
- bei mehr als __ Unterrichtsstunden:  
  eine Freistellung pro Woche! 
- Blockunterricht: einmal proWoche eine  
  Bildungsveranstaltung bis zu __ Std.    
  erlaubt 
 

Ruhepausen, § 11 (mind. __ Min.) 
- mehr als ___ Std. Arbeitszeit: __ Min. 
- mehr als ___ Std. Arbeitszeit: __ Min.  
- erste Pause spätestens nach ___ Std. 
- Pause nicht innerhalb der ersten bzw.  
  letzten Arbeitsstunde 
 

tägl. Nachtruhe, § 14 (1) 
von ___ Uhr bis ___ Uhr 

tägliche Freizeit, § 13 
mind. ___ Stunden 
 

Urlaub , § 19 
unter 16 J: ___ Werk tage 
  16 - 17 J: ___ Werk tage 
  17 - 18 J: ___ Werk tage 
 

Verbot der Beschäftigung durch be-
stimmte Personen, § 25 
 

Erstuntersuchung darf bei Beschäfti-
gungsbeginn nicht älter sein als ___ Mo-
nate, § 32 (1). Erste Nachuntersuchung 
spätestens ___ Monate nach Beschäfti-
gungsbeginn, § 33. Aufbewahrung längs-
tens bis zum _____________ , § 41. 
 
Die Kosten der Untersuchungen trägt 
________________ , § 44. 

 


